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Checkliste für Heilklimatische Kurorte
Prädikatsbezogene Angaben zu Heilklimatischen Kurorten
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A.
Allgemeine Angaben
	1. Wird eine ortsfeste Kurortklimastation betrieben und seit wann?
	

	2. Charakteristik des Bioklimas 

(thermische/aktinische Schon- bzw. Reizstufe) 
	


B.
Beschreibung der artgemäßen Kureinrichtungen
	1. Med. Einrichtung (stat. Vorsorge-, Rehaeinrichtung, Spezialklinik, etc), welche die ortstypischen Indikationen bedient und über kurortmedizinische Fachkompetenz verfügt [1.4.3.4]
	

	2. Betreute Einrichtungen mit einem Zentrum zur Durchführung der therapeutischen Nutzung des Heilklimas [1.4.3.4]

→ Liegehalle, Klimapavillon und Liegewiesen in landschaftlich ansprechender Lage
	

	3. Klimatherapeutisch ausgebildetes Fachpersonal, welches mit den klima-medizinischen Grundlagen vertraut ist [1.4.3.4]

(Bitte Anzahl angeben)
	

	4. Mindestens ein kassenarztrechtlich zugelassener Kurarzt mit Erfahrung in der medizinischen Klimatologie [1.4.3.4]
	

	5. Übungs- und Ruheräume für Entspannungstherapiekonzepte [1.4.1]
	

	6. Räumlichkeiten, Ausstattung und Personal zur Vermittlung und ggf. praktischen Einübung indikationsbezogener Ernährungs- und Diätprogramme [1.4.1]
	

	7. Psychologische Begleitung der Kurpatienten [1.4.1]
(siehe Erläuterung auf der letzten Seite)
	

	8. Einrichtungen zur Anwendung der allgemeinen physikalischen Therapie [1.4.3.4]
	


C.
Anwendungsarten
C. 1
Klimatherapeutische Anwendungen

	Anwendung / Therapie
	Anzahl der Behandlungsplätze

	
	

	
	

	
	

	
	


C. 2
Zusätzliches Therapieangebot (Massage, Krankengymnastik, Elektro-therapie)

	Anwendung / Therapie
	Anzahl der Behandlungsplätze

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


C. 3
Besondere Gesundheitsangebote (z. B. Thalasso-Therapie, Ayurveda)
	

	

	

	


D.
Heilanzeigen
	1. Welche Heilanzeigen sollen geführt werden? [1.8]
	


E.
Kurortcharakter
	1. Kurpark; ausgedehnte Waldbereiche, für die das Wegenetz für die Bewegungs- und Klimatherapie bioklimatisch und belastungs-physiologisch ausgemessen und bewertet ist [1.4.3.4] (Nachweise bitte beifügen)
	

	2. Haus des Gastes als Kommunikationszentrum für Patienten und Kurgäste sowie als Schulungs-zentrum für Veranstaltungen zur Gesundheitsförderung [1.4.3.4]
	

	3. Sportanlagen, Spielangebote [1.4.3.4]
→ Golf, Minigolf, Tennis, etc.

(mit ungefährer Größenangabe)
	

	4. Besteht die Möglichkeit für Winterkuren?
→ Skilauf, Eislauf, Wanderungen etc.
	


F.
Anlagen / Wissenschaftliche Gutachten
	
	Vorhanden

(Kopien
beifügen)
	Nicht vorhanden
	Datum der Auftrags-erteilung

	Erweiterte Klimaanalyse (über die therapeutische Eignung des Bioklimas und der Dosierungsmöglichkeiten der Klimareize) [3.2.1.7]

oder

Klimakontrollbegutachtung (alle 10 Jahre) [3.2.1.8]
	
	
	

	
	
	
	

	Luftqualitätsgutachten [3.2.2]

oder

Überprüfung der lufthygienischen Anforderungen nach Maßgabe der Vorbeurteilung (nach 5 Jahren) [3.2.2.7]

oder

Überprüfung der Luftqualität (nach 10 Jahren) [3.2.2.7 i.V.m. 3.2.2.4]
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Medizinisch-meteorologisches Gutachten (inkl. Feststellung der Heil- und Gegenanzeigen des Ortes) [4.4.1 / 1.8]
	
	
	


…………………………..



……………………………..

Ort, Datum





Stempel, Unterschrift
Erläuterung Psychologische Begleitung (s. Ziffer 1.4.1):
„Psychologische Begleitung“ bedeutet nicht zwingend die Notwendigkeit einer Psychotherapie und erfordert nicht den Einsatz von Psychotherapeuten. Die psychische Stärkung und Stabilisierung in der Krankheitssituation der Patienten kann durch entsprechend ausgebildete Angehörige verschiedener Sozialberufe oder der Seelsorge erfolgen.
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